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Rakhat Aliyev war bis zum 
Mai 2007 Botschafter 
 Kasachstans in Wien. Mit 

seiner Abberufung war der 
heutige Exschwiegersohn des 
kasachischen Staatspräsiden-
ten seine diplomatische Im-
munität los. Und damit auch 
seinen Aufenthaltstitel. Ende 
Juni 2007 stellte Aliyev einen 
Antrag auf Erteilung einer 
Niederlassungsbewilligung bei 
der MA 35 der Stadt Wien. 
Einzig: Bis September 2007 
wurde dieses Verfahren nicht 
abgeschlossen, weil gegen Ali-
yev eine gerichtliche Vorerhe-
bung anhängig war. Für ihn 
gilt die Unschuldsvermutung.

Eine Niederlassungsbewilligung 
mit Folgen. Dann ging alles ganz 
schnell. Am 3. September 
2007 beantragte Aliyev bei der 
Bezirkshauptmannschaft Horn 
eine Niederlassungsbewilli-
gung. Der Antrag wurde noch 
am selben Tag bewilligt, die 
diesbezügliche Karte bereits 
am 5. September 2007 ausge-
folgt. Als Zweck für den Auf-
enthaltstitel wurde unter dem 
Punkt Quotenplatz „Quoten-
freie Erstniederlassungsbewilli-
gung“ angeführt. Als „Aufent-
haltszweck wurde „Niederlas-
sungsbewilligung – ausgenom-
men Erwerbstätigkeit“ ange-
geben. Das scheint einiger-
maßen widersprüchlich.

Denn eine „Niederlassungs-
bewilligung – ausgenommen 
Erwerbstätigkeit“ setzt an sich 
den Erhalt eines Quotenplat-
zes voraus. Auffällig: Die Ge-
schwindigkeit der Erteilung. 
Und das, obwohl zu diesem 
Zeitpunkt beim Landesgericht 
Wien ein Strafverfahren gegen 
Aliyev anhängig war.

Eine E-Mail von ganz oben. Jeden-
falls wurde später eine An-
zeige eingebracht, die Beam-
ten der BH Horn Befugnis-
missbrauch vorwarf. Nun 
stellt sich jedoch heraus: Der 
damalige stellvertretende Ge-
neraldirektor für die Öffent-

liche Sicherheit, Franz Lang, 
hat dem Sicherheitsdirektor 
für Niederösterreich, Franz 
Prucher, im Vorfeld der Ertei-
lung der Niederlassungsbewil-
ligung eine E-Mail geschickt. 

NEWS liegt diese Mail, die 
aus rechtlicher Sicht den Cha-
rakter einer Weisung hat, vor. 
Zitat: „Aus Sicht der General-
direktion kann, in Überein-
stimmung mit den oben ange-
führten Stellen, die Beurtei-
lung geäußert werden, dass 
 gegen eine Erteilung eines Auf-
enthaltstitels in der angespro-
chenen Form keine Bedenken 
bestehen. (…)“ Gezeichnet: 
Franz Lang.

Heinz Mayer, Dekan der 
 Juristischen Fakultät der Uni-
versität Wien, hat zu diesem 
Sachverhalt nun ein Rechts-
gutachten erstellt. Der Auf-
trag kam von zwei Kasachin-
nen, die rechtlich gegen Aliyev 
vorgehen. Unter anderem 
stellt Mayer fest, dass „die 
 Erteilung eines Aufenthaltsti-
tels an Herrn Aliyev gesetzlich 

nicht möglich“ sei. Und 
Mayer unterstellt der 
Behörde eine rechts-
widrige Vorgangsweise. 
Dass die Behörde 
„grundlegende Prinzi-
pien des Verwaltungs-
verfahrensrechtes be-
folgt hat“, sei laut 
Mayer auf Basis der 

ihm vorliegenden Unterlagen 
„nicht erkennbar“.

Warum also schrieb der da-
malige stellvertretende Ge-
neraldirektor für öffentliche 
Sicherheit diese Mail? Von 
Franz Lang, heute auch Chef 
des Bundeskriminalamts, war 
vor Redaktionsschluss keine 
Antwort zu erhalten: Er befin-
det sich derzeit auf Kur.

Gegenüber NEWS nimmt 
jetzt die Generaldirektion Stel-
lung. Sprecher Rudolf Gollia: 
„Es handelte sich hier um 
keine Weisung, sondern um 
die Beantwortung einer einge-
gangenen Anfrage.“
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Kasachen-Krimi: Brisante Weisung
AUFGEDECKT. Wie Ex-Botschafter Rakhat Aliyev zu seinem Aufenthaltstitel kam.
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E-Mail von Franz Lang
Franz Lang (o.), heute BKA-Chef, sandte der BH 

Horn eine Mail, wonach nichts gegen einen Auf-
enthaltstitel für Rakhat Aliyev (r.) spräche.
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